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§ 1 
Geltungsbereich 

 

(1) Aufgrund des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Neuordnung des Dienst-, 
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Besoldungs- und Versorgungsrechts im Freistaat Sachsen (Sächsisches 

Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. 

S. 970), die Prüfungen im Kernfach Ethik/Philosophie im polyvalenten 

Bachelorstudiengang mit dem berufsfeldspezifischen Profil Lehramt an 

Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie Höheres Lehramt an Gym-

nasien. 

 

(2) Sie gilt nur in Verbindung mit der Prüfungsordnung für den poly-

valenten Bachelorstudiengang mit dem berufsfeldspezifischen Profil 

Lehramt an Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie Höheres Lehramt 

an Gymnasien, Erster Teil: Allgemeine Vorschriften, Zweiter Teil: 

Bildungswissenschaften und Vierter Teil: Modulfenster. 

 

 

§ 2 
Prüfungsvorleistungen 

 

(1) Prüfungsvorleistungen sind Studienleistungen (die fachliche Voraus-

setzung für die Zulassung zur Modulprüfung sind), die in Form von 

Schulpraktischen Leistungen erbracht werden müssen. Sie werden mit 

„bestanden“ oder „nichtbestanden“ bewertet. Schulpraktische Leistun-

gen bestehen aus der Hospitation in mindestens 24 von 30 Unter-

richtsstunden und dem Unterrichtsentwurf für einen Unterrichtsversuch. 

Der Unterrichtsentwurf (Bearbeitungsdauer 2 Wochen) soll 1 Woche 

vor der selbst zu haltenden Unterrichtsstunde eingereicht werden. 

 

(2)  Die geforderten Prüfungsvorleistungen regelt die Anlage zur Prüfungs-

ordnung. 

 

§ 3 
Prüfungsleistungen 

 

(1)  Weitere Prüfungsleistungen sind in Form von Hausarbeiten mit einer 

Bearbeitungsdauer von 6 Wochen abzulegen. 

 

(2)  Die Prüfungsleistung Projektarbeit in Modulen dieser Ordnungen be-

steht aus einer mündlichen Präsentation der Projektarbeit mit einer 

Dauer von 15 Minuten sowie einer schriftlichen Ausarbeitung mit einer 

Bearbeitungsdauer von 6 Wochen.  
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§ 4 
Prüfungsgegenstände 

 

(1) Die Bachelorprüfung im Kernfach Ethik/Philosophie des Bachelor-

studiengangs mit dem berufsfeldspezifischen Profil Lehramt an Grund-, 

Mittel- und Förderschulen sowie Höheres Lehramt an Gymnasien 

besteht aus Prüfungen zu den in der Anlage aufgezählten Modulen.  

 

(2)  Die in der Anlage aufgeführten Module im Modulfenster (06-003-101-1 

und 06-003-112-1) müssen von Studierenden gewählt werden, die ein 

Masterabschluss für das Lehramt an Grundschulen anstreben und nicht 

das Kernfach Ethik/Philosophie studieren. In diesen Modulen werden 

fachwissenschaftliche Inhalte vermittelt, die Grundlage für das Studium 

der Grundschuldidaktik Ethik/Philosophie im Masterstudiengang Lehr-

amt an Grundschulen sind. 

 

§ 5 
Bildung der Fachnote 

 

Die Fachnote für das Kernfach Ethik errechnet sich aus dem nach Leistungs-

punkten gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Modul-

prüfungen. 

 

§ 6 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 

(1) Diese Prüfungsordnung (Dritter Teil) tritt am 1. April 2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für den polyvalenten Bachelor-

studiengang mit dem berufsfeldspezifischen Profil Lehramt an Grund-, 

Mittel- und Förderschulen sowie Höheres Lehramt an Gymnasien, 

Dritter Teil: Kernfächer, Kapitel V: Ethik/Philosophie vom 29. Januar 

2007 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Leipzig Nr. 11, 

S. 99 bis 105) in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom 

21. April 2009 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Leipzig 

Nr. 19, S. 13 bis 17) außer Kraft.  

 

(2) Diese Prüfungsordnung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät für Sozial-

wissenschaften und Philosophie am 25. März 2014 beschlossen. Diese 

Prüfungsordnung wurde am 17. April 2014 durch das Rektorat ge-

nehmigt. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität 

Leipzig veröffentlicht. 
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(3) Soweit Studierende vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung eine 

von ihr betroffene Modulprüfung nicht bestanden haben, ist diese nach 

den Regelungen der Prüfungsordnung in der bei Anmeldung zur Modul-

prüfung gültigen Fassung zu wiederholen. 

 

 

Leipzig, den 6. Juni 2014 

 

 
Professor Dr. med. Beate A. Schücking 

Rektorin 
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Erläuterungen zu Platzhaltern: 

 

Integrative Erläuterung 

 

Platzhalter: 

Diese stehen in der Übersicht für Auswahloptionen der Studierenden. Dabei 

ist jeweils der Umfang der zu wählenden Module (Leistungspunkte) ange-

geben. 

 

Einzelerläuterung 

 

Platzhalter Modulfenster: 

Diese Platzhalter stehen für die Module des Studienganges, die nach Maß-

gabe des Vierten Teils der Studien- und der Prüfungsordnung im dort 

angegebenen Umfang studiert werden sollen. 

 

Platzhalter Bildungswissenschaften: 

Diese Platzhalter stehen für die Module im Fach Bildungswissenschaften des 

Studienganges, die nach Maßgabe des Zweiten Teils der Studien- und der 

Prüfungsordnung im dort angegebenen Umfang studiert werden sollen. 

 

Platzhalter Fach 2: 

Diese Platzhalter stehen für die Module im jeweiligen Kernfach 2 des 

Studienganges, die nach Maßgabe des jeweiligen Kapitels im Dritten Teil der 

Studien- und der Prüfungsordnung im dort angegebenen Umfang studiert 

werden sollen. 

 

Wahlpflichtplatzhalter: 

Diese Platzhalter stehen für die Wahlpflichtmodule im jeweiligen Kernfach 

des Studienganges, die im dort angegebenen Umfang studiert werden 

können. Welche Wahlpflichtmodule auszuwählen sind, ist in der Studien- 

und in der Prüfungsordnung geregelt. 

 

 

 



Anlage zur Prüfungsordnung für den polyvalenten Bachelorstudiengang 
Lehramt - Kernfach Ethik/Philosophie

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung

Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

Modulfensterplatzhalter 1
P 101./3. 1

Platzhalter Fach 2
P 601./2./

3./4./
5./6.

1

Einführung in die Theoretische 
Philosophie

Klausur 90 Min.P 1006-003-101-1 1. 11

Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" 
(2SWS) 
Seminar "Philosophische Propädeutik" (2SWS) 
Übung "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" 
(2SWS) 

Bildungswissenschaften 1-3
P 302./3./

4./5.
1

Einführung in die Praktische 
Philosophie

Klausur 90 Min.P 1006-003-102-1 2. 11

Vorlesung "Einführung in die Praktische Philosophie" 
(2SWS) 
Seminar "Praktische Philosophie" (2SWS) 
Übung "Vermittlungsformen Praktische Philosophie" 
(2SWS) 

Einführung in Geschichte und 
Theologie des Christentums

Klausur 120 Min.P 1001-GTC-BA00 3. 11

Vorlesung "Geschichte des Christentums" (2SWS) 
Übung "Biblische Überlieferung" (2SWS) 
Vorlesung "Grundfragen theologischen Arbeitens" 
(2SWS) 

Geschichte der Philosophie
Hausarbeit P 1006-003-103-PB 4. 11

Vorlesung "Geschichte der Philosophie" (2SWS) 
Seminar "Geschichte der Philosophie I" (2SWS) 
Seminar "Geschichte der Philosophie II" (2SWS) 
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Modulfensterplatzhalter 2 (Latinum 
oder naturwissenschaftliche 
Grundlagen oder ein anderes 
Wahlpflicht-Modul)

P 103./5. 1

Wahlpflichtplatzhalter 1 (1 aus 06-
003-206-1; 06-003-207-1)

P 105. 1

Didaktik der Ethik/ Philosophie I
Mündliche Prüfung 30 Min.P 1006-003-111-2 5.–6. 12 Schulpraktische Leistung 

zu den Schulpraktischen 
Studien

Vorlesung "Einführung in die Didaktik der Philosophie 
und Ethik" (2SWS) 
Seminar "Einführung in die Didaktik der Philosophie und 
Ethik" (2SWS) 
Schulpraktische Studien "Schulpraktische Studien II/ III" 
(2SWS) 

Bachelorarbeit
Summe: 180

10
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Wahlpflichtmodule Polyvalenter Bachelor Lehramt Ethik/ Philosophie

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung

Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

Angewandte Ethik
Projektarbeit WP 1006-003-206-1 5. 11

Seminar "Angewandte Ethik" (2SWS) 
Seminar "Angewandte Ethik" (2SWS) 
Übung "Angewandte Ethik" (2SWS) 

Philosophische Anthropologie
Projektarbeit WP 1006-003-207-1 5. 11

Seminar "Philosophische Anthropologie" (2SWS) 
Seminar "Philosophische Anthropologie" (2SWS) 
Übung "Philosophische Anthropologie" (2SWS) 

Modulfenstermodule Polyvalenter Bachelor Lehramt Ethik/ Philosophie

Modul/zugehörige
Lehrveranstaltungen

mit Gegenstand und Art

Prüfungsleistung
Art/Dauer

Prüfungsvorleistungen

(Umfang der LV)

Einführung in die Theoretische 
Philosophie

Klausur 90 Min.WP 1006-003-101-1 1./3. 11

Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" 
(2SWS) 
Seminar "Philosophische Propädeutik" (2SWS) 
Übung "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" 
(2SWS) 

Geschichte der Praktischen 
Philosophie

WP 1006-003-112-1 3./5. 1

Modulfenster für Grundschule

Vorlesung "Geschichte der Praktischen Philosophie" 
(2SWS) 
Seminar "Geschichte der Praktischen Philosophie" 
(2SWS) 
Seminar "Sprache und Ethik" (2SWS) Projektarbeit 1

16/8


	LA_BA_polyv_Ethik_PO_140606.pdf
	06_laba_ethik_Neufassung_Anhang_PO.pdf

